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Aktuelle Entwicklungen in der Steuergesetz- (Kanton Aargau) 

und in der Aktienrechtsrevision (Schweiz) 

Reduktion der Unternehmens-

steuern im Kanton Aargau? 

Im November 2021 berichtete die 

REALIT über eine mögliche globale 

Mindeststeuer von 15% auf Unter-

nehmensgewinne. Während dies 

zu einer Steuererhöhung in ⅔ aller 

Kantone führen würde, wäre der 

Kanton Aargau aber nicht davon 

betroffen. Warum? Mit einem Steu-

ersatz von 18.6% (Gewinn über 

250'000 Franken) reiht er sich im 

interkantonalen Vergleich in Sa-

chen Steuerattraktivität für Firmen 

auf den hintersten Rängen ein. 

Dies soll sich mit der vom Grossen 

Rat beschlossenen Steuergesetz-

revision ändern. Weil gegen diesen 

Beschluss das Behördenreferen-

dum ergriffen wurde, untersteht 

diese Steuersenkungsvorlage der 

kommenden Volkstabstimmung vom 

15. Mai 2022. 

Erhöhung der Standortattraktivi-

tät als Wirtschaftskanton… 

Heute verfügen die meisten Kanto-

ne über einen einheitlichen Steuer-

satz von unter 15%. Die Steuerbe-

lastung im Aargau ab einem Ge-

winn von 250'000 Franken (betrifft 

rund 1'300 Unternehmen) soll des-

halb gestaffelt auf 17.4% im 2022, 

16.3% im 2023 und 15.1% im 2024 

reduziert werden. Gewinne bis und 

mit 250'000 Franken werden heute 

schon mit 15.1% besteuert. Somit 

würde ab 2024 ein einheitlicher 

Steuertarif für juristische Personen 

gelten, der zudem über einer glo-

balen Mindeststeuer von 15% läge. 

Der Kanton sieht die Reduktion der 

Steuersätze als Anreiz für Unter-

nehmen, ihre wirtschaftlichen Akti-

vitäten im Aargau zu halten, zu er-

höhen oder neu anzusiedeln sowie 

Investitionen zu tätigen.  

...und als Wohnkanton 

Die Vorlage sieht zusätzlich eine 

steuerliche Entlastung von natürli-

chen Personen vor. Der Pauschal-

abzug für Versicherungsprämien 

und Sparkapitalzinsen soll ab 2022 

für Verheiratete auf 6'000 (bisher 

4‘000) Franken und für die übrigen 

Steuerpflichtigen auf 3'000 (bisher 

2'000) Franken erhöht werden. Im 

interkantonalen Vergleich gewährt 

bereits eine Mehrheit einen höhe-

ren Abzug als der Aargau. Durch 

die Stärkung der Wettbewerbsposi-

tion und Erhöhung der Standortat-

traktivität sollen positive Steueref-

fekte erfolgen, welche die direkt re-

sultierenden Mindererträge mittel- 

bis langfristig ausgleichen. 

Steuerliche Entlastungen sollen die Wettbewerbsposition und 

Steuerattraktivität des Kantons Aargau stärken bzw. erhöhen. 

Michel Fringer 

M.A. HSG 
Mandatsleiter Wirtschaftsprüfung 
und Unternehmensberatung 
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Schweiz: Aktienrechtsrevision 

tritt per 1. Januar 2023 in Kraft 

Der Bundesrat setzt per 1. Januar 

2023 neue Bestimmungen im Obli-

gationenrecht (OR) und in der Han-

delsregisterverordnung (HRegV) in 

Kraft. Die Aktienrechtsrevision be-

inhaltet unter anderem die Imple-

mentierung des neuen Rechnungs-

legungsrechts (2015) im OR, die 

Umsetzung der Abzocker-Initiative 

auf Gesetzstufe und insbesondere 

flexiblere Gründungs- und Kapital-

vorschriften.  

Einführung eines Kapitalbandes  

Die Einführung eines neuen Instru-

mentes, das sogenannte Kapital-

band, soll für mehr Flexibilität bei 

Gründungs- und Kapitalvorschriften 

sorgen. Dabei wird der Verwal-

tungsrat (VR) einer Firma ermäch-

tigt, das Kapital innerhalb einer im 

Voraus festgesetzten Bandbreite 

(Kapitalband) während einer Dauer 

von maximal fünf Jahren beliebig 

zu erhöhen oder herabzusetzen. 

Dies ermöglicht Gesellschaften 

mehr Gestaltungsspielraum und 

Flexibilität bei ihrer Kapitalstruktur 

und eine bedürfnisgerechte Eigen-

kapitalfinanzierung. Das Kapital-

band ersetzt die bisherige geneh-

migte Kapitalerhöhung. 

Weitere ausgewählte Änderun-

gen, die es zu beachten gilt 

• Das Grundkapital von Aktienge-

sellschaften und GmbHs kann 

auch in ausländischer Währung 

geführt werden. 

• Der Nennwert einer Aktie muss 

lediglich grösser als Null sein 

(nicht mind. 1 Rappen). 

• Abschaffung des qualifizierten 

Gründungstatbestandes bei der 

(beabsichtigten) Sachübernah-

me. 

• Die Ausschüttung von Zwi-

schendividenden ist explizit zu-

lässig. 

• Die Generalversammlung (GV) 

kann neu rein virtuell oder im 

Ausland durchgeführt werden.  

• Keine physische Auflegungs-

pflicht des Geschäfts- und Revi-

sionsberichts bei der GV.  

• Zirkulationsbeschlüsse des VR 

sind auf elektronischem Weg 

ohne Unterschriften zulässig. 

• Pflicht des VR zur Überwa-

chung der Zahlungsfähigkeit 

und Einleitung von Sanierungs-

massnahmen bei drohender 

Zahlungsunfähigkeit ausdrück-

lich ins Gesetz aufgenommen. 

• Bei Überschuldung einer Ge-

sellschaft sind die Vorausset-

zungen, unter welchen die Be-

nachrichtigung des Konkursge-

richts unterbleiben kann, neu 

klar definiert. 

Nach Inkrafttreten der Gesetzesre-

vision haben Gesellschaften zwei 

Jahre Zeit, um ihre Statuten anzu-

passen. Allfällige Statutenänderun-

gen im Zusammenhang mit der Ak-

tienrechtsrevision können bereits in 

diesem Jahr an der nächsten aus-

serordentlichen oder ordentlichen 

GV beschlossen werden.  

Wir empfehlen Gesellschaften, ihre 

Statuten und internen Regelungen 

frühzeitig zu prüfen, um die Einhal-

tung der neuen Vorschriften sicher-

stellen und unter Umständen auch 

von der neuen Flexibilität profitie-

ren zu können. 

Haben Sie ein besonderes Anlie-

gen im Bereich der Wirtschafts-

prüfung und -beratung? Wir un-

terstützen Sie gerne. 

Die Realit-Gruppe betreut ver-

schiedenste KMU, Stiftungen, Ge-

meinden, Kantone, weitere Organi-

sationen im öffentlich-rechtlichen 

Bereich sowie Privatpersonen. Als 

zugelassene Revisionsexpertin er-

füllt die Realit Revisions AG die 

Anforderungen für die ordentliche 

und eingeschränkte Revision und 

kann Sie in den nachfolgenden An-

gelegenheiten bestens beraten: 

• Ordentliche und eingeschränkte 

Prüfung als Revisionsstelle 

• Gründungsprüfungen 

• Kapitalerhöhungsprüfungen 

• Kapitalherabsetzungsprüfungen 

• Prüfungen Fusionsgesetz und 

andere Sonderprüfungen 

• Berichterstattung an GV, VR 

und Geschäftsführung 

• Beratung bei der Gestaltung der 

Rechnungslegung 

Quellen: Kanton Aargau, Bund 

Auswahl weiterer Dienstleistungen der 

Realit Treuhand AG 

Weitere umfassende Dienstleistungen bie-

ten wir Ihnen im Bereich der Unterneh-

mensberatung und Steuerberatung: 

• Buchführung, Reporting, Rechnungs-

wesen und Personaladministration 

• Outsourcing: Komplette Führung der 

Finanzbuchhaltung inkl. Kostenstellen 

und Nebenbücher 

• Digitaler Treuhänder: Direkter Zugang 

zur Buchhaltung und Dateneinsicht via 

Web-Applikation (Microsoft Dynamics 

365 inkl. Swiss Salary); selbständige 

Bearbeitung durch Kunde im ge-

wünschten Umfang (Teil-Outsourcing) 

• Gründungs-, Umwandlungs- und Liqui-

dationsberatung inkl. steuerliche Aus-

wirkungen 

• Steuerberatung / strategische und ope-

rative Steuerplanung 

• Unternehmens- und Wirtschaftlichkeits-

analysen, Unternehmensbewertungen, 

Business-Pläne 

• Ausarbeitung von Budget-, Finanz- und 

Liquiditätsplänen  


